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RS OGH 1992/11/25 16Bkd2/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1992

Norm

DSt 1990 §44 Abs1

Rechtssatz

Eine eingeschriebene oder bescheinigte Briefsendung ist keinesfalls nur zu eigenen Handen des Empfängers

zuzustellen und genügt daher dem Gebot des § 44 Abs 1 DSt 1990 auf eigenhändige Zustellung nicht.

Entscheidungstexte

16 Bkd 2/91
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